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Gewährleistungsverpflichtung der Kommune  

Nach § 24 Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder und Jugendhilfe, betitelt 
mit „Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“ Abs. 4 ist für 
Kinder im schulpflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in 
Tageseinrichtungen vorzuhalten. Nach dem Wortlaut des § 5 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz 
(KiBiz) kann die Verpflichtung nach § 24 SGB VIII, für Kinder im schulpflichtigen Alter nach 
Bedarf Plätze in Tageseinrichtungen vorzuhalten, auch durch entsprechende Angebote in 
Schulen erfüllt werden. Die offene Ganztagsschule gilt nach Nr. 9.1 des Runderlasses des 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSW) vom 
23.12.2010 als schulische Veranstaltung, bei der im Sinne von § 9 Abs. 3 Schulgesetz 
(SchulG) der Schulträger sowie die Schulen mit Trägern der freien Jugendhilfe und anderen 
Einrichtungen, die Bildung und Erziehung fördern, zusammenarbeiten, um 
außerunterrichtliche Angebote vorzuhalten. Durch die Einrichtung eines - sowohl in 
quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht - bedarfsgerechten Angebotes in Form des 
offenen Ganztags wird der Pflichtaufgabe nach § 24 SGB VIII Rechnung getragen. 

Der Runderlass des MSW NRW vom 23.12.2010 „Gebundene und offene Ganztagsschulen 
sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und 
Sekundarstufe I“ begründet die Einstufung der kommunalen Leistungen zur Einrichtung bzw. 
zum Betrieb von offenen Ganztagsschulen als pflichtige Leistung. Dabei obliegt die 
Beurteilung der Ausgestaltung des Angebotes der jeweiligen Kommune im Rahmen ihrer 
Selbstverwaltung.  

Die aus § 24 Abs. 4 SGB VIII folgende objektiv-rechtliche Verpflichtung zur Einrichtung eines 
bedarfsgerechten Angebotes verpflichtet die Kommune rechtlich nicht zu einer 
einhundertprozentigen Bedarfsdeckung. 

 


